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Angebotstyp:
Zuwendungsfinanzierte Wohnungslosentagesstätte

Leistungsbeschreibung:

1 Personenkreis

1.1 Allgemeine Beschreibung

Personen im Sinne der nachfolgenden Regelungen sind Männer und Frauen, die wohnungslos sind oder vor Wohnraumverlust stehen und/oder sich in vergleichbaren Lebenslagen befinden.

Der Personenkreis ist nicht in der Lage, aus eigener Kraft Angebote der Regelversorgung aufzusuchen und zu nutzen.

1.2 Spezifische Ergänzung

Personen, die nicht in der Lage sind, primäre Lebensbedürfnisse zu decken. 

Personen, die den Zugang zum Hilfesystem nicht oder nur partiell finden.

2 Ziel der Leistung

2.1 Allgemeine Zielsetzungen

Ziel der Hilfe ist zur Selbsthilfe zu befähigen, die Teilnahme am Leben  in der Gemeinschaft zu ermöglichen und ein menschenwürdiges Leben zu sichern 

2.2 Spezifische Ziele

· Befähigung zur Inanspruchnahme von Hilfe nach den Sozialgesetzbüchern oder sonstigen Leistungsansprüchen;

· Beitrag zur

· Vermeidung von Verschlimmerung der Lebenssituation

· Milderung der Schwierigkeiten und Befähigung zur Inanspruchnahme weiterführender Beratungs-/Betreuungsformen. 

· Hilfe bei (drohendem) Wohnungsverlust und Hilfe zum Erhalt eigenen Wohnraums

· Befähigung zur Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben

3 Art der Leistung

Die Hilfe wird als Einzelfall- und/oder Gruppenarbeit in Anwendung der Methoden der Sozialarbeit erbracht in Form von:

· Information,

· Beratung

Anleitung

Unterstützung

Übernahme

· Versorgung.

4 Inhalt

Das Beratungsangebot erstreckt sich auch auf das soziale Umfeld der Zielgruppe.

4.1 Information

· über das durch die Einrichtung zur Verfügung gestellte Leistungsangebot;

· über das gesamtstädtische Angebot bezogen auf den individuellen Hilfebedarf.

4.2 Beratung

· zum Hilfebedarf des Klienten und ggf. Weitervermittlung an Fachdienste;

· zur Beschaffung von Dokumenten und Nachweisen;

· zur Antragstellung auf persönliche Hilfe und/oder materielle Leistungen;

· zu ausländerspezifischen Fragen;

· zu gesundheitlichen Fragen;

· zur Weitervermittlung an soziale Dienste der Bezirksämter oder anderer Anbieter

· zur Bearbeitung spezieller persönlicher Problemschwerpunkte (z.B. bei fehlender Integrationsfähigkeit in das Erwerbsleben),

· zum Umgang mit anhängigen Strafsachen

4.3 Anleitung

· zu verbindlichen Absprachen (Pünktlichkeit etc.)

· Zur Tagesstrukturierung 

4.4 Unterstützung

· Durch Begleitung zu Behörden und Institutionen

4.5 Übernahme

· durch Erledigung von Schriftverkehr und Telefonaten

· durch Ausfüllen von Formularen

· durch Beschaffung von Informationen
4.6 Versorgung

Die Leistung kann je nach vorhandenen Möglichkeiten beinhalten:

· Bekleidung durch Kleiderkammer,

· Fahrscheine,

· Verpflegung, (Frühstück, Mittagessen, Abendbrot)

· Sanitäreinrichtungen für Körperhygiene, (möglichst Dusche)

· Kleiderreinigung und -reparatur (Waschmaschine, Trockner, Nähkasten)

· Erste Hilfe

· Persönliche Schließfächer

· Wertsachen-, Dokumenten- und Geldaufbewahrung

· Postadresse

· Bücher, Tageszeitungen etc.

· Büronutzung (Nutzung vorhandener Bürokommunikation)

5 Zeitbestimmung

Die Mindestöffnungszeiten/Präsenszeiten pro Woche werden mit dem Zuwendungsgeber vereinbart.

Der Nachweis der Öffnungszeiten/Präsenszeiten wird dokumentiert.

6 Qualitätsstandards

6.1 Personelle Standards

Zur Erbringung der fachspezifisch persönlichen Hilfen im Sinne dieser Leistungsbeschreibung sind mindestens eine Vollzeitstelle Sozialarbeiter/in mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter/innen, die aufgrund von gleichwertigen Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, einzusetzen. 

Ggf. können zusätzlich Mitarbeiter/innen aufgrund vergleichbarer Fähigkeiten und Erfahrungen für die Tätigkeiten eingesetzt werden, 

Die Qualifikation dieser Mitarbeiter/innen sind zu dokumentieren und nachzuweisen.

Die Arbeitszeit der Mitarbeiter ist zu dokumentieren und ist ausschließlich einrichtungsbezogen einzusetzen.

Der Träger der Einrichtung verfügt über eine detaillierte Auflistung der beschäftigten Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen mit Angaben zur Berufsausbildung und zum Beschäftigungsumfang.
6.2 Sonstige Standards

· Fachliche Vernetzung

· In Abhängigkeit von der einrichtungsbezogenen Konzeption und in Ergänzung zum professionalisierten Leistungsangebot kann der Einsatz von    Ehrenamtlichen/freiwilligen Mitarbeiter/innen, Helfer/innen, die gemeinnützige Arbeit leisten oder eine Strafe abarbeiten (auch aus dem Personenkreis der Besucher/innen) unter Anleitung von Fachkräften erfolgen.

· Die Einrichtung präsentiert sich in schriftlicher Form mit einem Hinweis auf die Förderung durch das Land Berlin bzw. das Bezirksamt.

· Zur Sicherstellung der Qualität und Sicherstellung der Fachlichkeit sind 5% der Regelarbeitszeit einzusetzen.

6.3 Dokumentation

Die Einrichtung erstellt folgende Dokumentationen:

· Anzahl der Besucher, täglich und monatlich,

· Aufteilung erfolgt analog der Erhebung für Projekte der Wohnungslosenhilfe im LIGA Vertrag,

· Anzahl der Besucher, die zur Inanspruchnahme von Hilfe nach dem SGB XII oder sonstigen Leistungsansprüchen beraten wurden,

· Die Darstellung der erhobenen Daten erfolgt in dem jährlichen Sachbericht.

7 Verfahrensregelung

Personenbezogene Daten, die beim Klienten erhoben werden, dürfen an andere Stellen nur weitergegeben werden, wenn der Klient damit einverstanden ist. Die Einwilligung ist schriftlich einzuholen. Der Klient ist darüber aufzuklären, wie seine Daten verwendet werden, an welche Stellen und zu welchem Zweck sie übermittelt werden. 
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